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§ 2. H is tor i s ches. Die Anfange nor­
mannischer Herrschaft im Gebiet der Seine­
miindung um -+ Rouen liegen weitgehend 
im dunkeln. Unmittelbar zeitgenossische 
westfrk. Qu. fehlen. Die Annales Bertiniani 
brechen bereits 882 ah, dagegen setzen die 
Ann. Flodoards (893-966) in der erhalte­
nen Fassung erst 919 ein. Auch in der 
westfrk. Historiographie der folgenden 
Jahrzehnte fand die Sefihaftwerdung und 
Christianisierung der -+ Normannen, ihre 
Integration in das Herrschaftsgefiige des 
westfrk. Reiches und das Ende ihrer Ein­
falle zu Beginn des 10. Jh.s kaum einen 
Niederschlag. 

Flodoard erinnerte sich an einen vor 919 
durch Karl den Einfaltigen (893/898-923/ 
929) geschlossenen Frieden mit den Nor­
mannen an der Seinemiindung, der ihre Be­
kehrung zum Christentum und die Ober­
lassung eines durch die Epte begrenzten
Gebietes einschlofi. Richer von Reims, der
seine am Ende des 10. Jh.s verfafite Darst.
der westfrk.-frz. Gesch. for die Zeit bis 966
im wesentlichen auf Flodoard stiitzt, er­
wahnt die Aufnahme der Normannen in
das westfrk. Reich gleichfalls im Kontext
ihrer Christianisierung (2; 4-6). In der er­
sten Fassung seines Werkes setzt er sie in
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die Zeit der Ebf. Witto von Rouen (ca. 900 
bis ca. 914) und Heriveus von Reims (900— 
922) und beschreibt sie als Folge einer 
schweren Niederlage der Normannen, 
wohl eine Anspielung auf die Schlacht bei 
Chartres 911. In einer späteren Überarbei-
tung dagegen interpolierte er Taufe und In-
tegration der Normannen in den Verband 
des karol. Reiches ohne nähere Zeitbestim-
mung in seinen Ber. über die Kindheit 
Karls des Einfältigen vor 888. 

Flodoard und Richer gehen bereits 
selbstverständlich davon aus, daß die Nor-
mannen an der Seinemündung ansässig 
sind. Sie wissen, daß sie aus dem Ν zuge-
wandert sind und ihre Siedlungsgebiete ir-
gendwann einmal durch kgl. Verleihung er-
hielten, verlegen ihre Christianisierung und 
Eingliederung in das westfrk. Reich jedoch 
in eine nicht näher bestimmte Vorzeit. In 
ihrer Sicht wird das Ende der Normannen-
einfälle überlagert durch die fortdauernden 
Spannungen zw. Kgt. und Adelsverbänden, 
zu denen jetzt (neben den Robertinern als 
Hauptgegnern der karol. Kg.) auch die in 
den Verband des Reiches integrierten Nor-
mannen gehörten. 

Eine ausführliche Darst. des ersten Jh.s 
normannischer Herrschaft im Gebiet der 
Seinemündung um Rouen gibt nur der 
westfrk. Kleriker Dudo von St-Quentin, 
der in den J. 994—1015 am Hof und im 
Auftrag des normannischen Hz.s sein Werk 
De moribus et actis primorum Normanniae du-
cum verfaßte. Die narrative Struktur des 
kunstvoll prosimetrisch angelegten Ge-
samtwerkes ist angelehnt an die Aeneis. 
Zahlreiche Motive sind im übrigen der Bi-
bel und der Hagiographie entlehnt (1). Die 
faktographische Glaubwürdigkeit Dudos 
wurde aufgrund der offensichtlichen Stili-
sierung in der Forsch, des 19. Jh.s kontro-
vers diskutiert und seither durchweg gering 
eingeschätzt. Seine Darst. spiegelt jedoch 
das Erinnerungswissen am Hof Hz. Ri-
chards II. (996-1026). 

Nach Dudo entsteht die N. als westfrk. 
Hzt. um 911, als —• Rollo, der Anführer ei-
nes normannischen Kriegerverbandes aus 
Dänemark, nach zahlreichen Einfällen in 
das westfrk. Reich mit dem karol. Kg. Karl 
dem Einfältigen und Hz. Robert von Fran-
zien einen Vertrag schließt. In St-Clair-sur-
Epte habe Rollo Kg. Karl den Handgang 
geleistet und dafür die N. und die Bretagne 
als Herrschaftsgebiet in alodo et fundo erhal-
ten. Die Vereinbarung sei durch eine Ehe 
Rollos mit einer sonst nicht belegten Toch-
ter des Kg.s bekräftigt worden; bei der 
Taufe Rollos habe Hz. Robert das Amt des 
Paten übernommen. Dudo legitimiert so 
die Stellung seiner Auftraggeber als Hz. der 
gesamten N. durch kgl. Verleihung, Ansip-
pung an die Karolinger und geistliche Ver-
wandtschaft mit den Kapetingern als den 
späteren Kg. 

Die Darst. Dudos blendet aus, daß die 
Rolloniden zunächst nur die Seinemün-
dung kontrollierten. Als Graf von Rouen 
setzte Rollos Sohn Wilhelm Langschwert 
(932—942) seine Herrschaft gegen die kon-
kurrierenden Ansprüche anderer norman-
nischer Anführer durch, fiel jedoch 942 ei-
nem Mordanschlag zum Opfer (8—10). 
Während der langen Minderjährigkeit sei-
nes Sohnes kamen in einer zweiten Welle 
weitere skand. Siedler ins Land, die in der 
w. N. eigenständige Herrschaften aufbau-
ten. Diese konnte Richard I. (942-996) erst 
nach und nach in seinen Herrschaftsbe-
reich integrieren (11). Die Titelführung der 
Rolloniden im 10. und frühen 11. Jh. ist 
inkonsistent (comes, marchio, princeps, dux); 
anscheinend versuchten sie jedoch ihren 
Rang parallel zum Aufstieg der Robertiner/ 
Kapetinger auszubauen (12). 

Bis zum späten 10. Jh. waren die Kon-
takte nach Skand. eng; sie brachen jedoch 
im frühen 11. Jh. rasch ab, als die N. nach 
der Christianisierung Dänemarks und Nor-
wegens ihre Brückenfunktion zw. der karol. 
Mitte und dem heidn. Ν Europas verloren 
hatte. Entspr. rasch vollzog sich im späten 
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10. und fri.ihen 11. Jh. die vollstandige
sprachliche und kulturelle Assimilierung
der skand. Einwanderer (2).
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